
 
 
 

 

 GE ME I N D E  GAUT I NG  
 XV. Wahlperiode 2020 - 2026 

 

 

 

Niederschrift über die öffentliche 
11. Sitzung des Gemeinderates 

 

 
Sitzungsdatum: Dienstag, 08.12.2020 
Beginn: 19:15 Uhr 
Ende 23:50 Uhr 
Ort: im Rathaus Gauting, Großer Sitzungssaal 

 

 
Öffentliche Sitzung 
 
   

1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung  
   

2 Genehmigung der öffentlichen Teile der Niederschriften über die 8. Sit-
zung des Gemeinderats am 06.10.2020 mit Fortführung am 20.10.2020 
sowie über die 10. Sitzung am 24.11.2020 

 

   

3 Bekanntgabe freigegebener Beschlüsse  
   

4 Laufende Verwaltungsangelegenheiten sowie Berichte aus Verbänden  
   

5 Inklusion im Gemeindegebiet; Vorstellung durch die Inklusionsbeauftrag-
te 

 

   

6 Gemeindebibliothek; Vorstellung der Aufgaben/Tätigkeiten  
   

7 Friedhofsgebührensatzung: Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen, sowie 
für damit im Zusammenhang stehende Amtshandlungen 

Ö/0137/XV.WP 

   

8 Friedhofsatzung: Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der 
Bestattungseinrichtungen 

Ö/0138/XV.WP 

   

9 Strukturgutachten; Entscheidung zur Beschlussfassung Ö/0135/XV.WP 
   

10 Verschiedene öffentliche Angelegenheiten  
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Erste Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger eröffnet um 19:15 Uhr die öffentliche 11. Sitzung 
des Gemeinderates und begrüßt alle Anwesenden. 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
   
0220 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung  

 
Die 1. Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger stellt fest, dass die Ladung zur 11. Sitzung des Ge-
meinderats am 08.12.2020 ordnungsgemäß erfolgt ist. 
 
Es bestehen keine Einwände gegen die Tagesordnung. 
 
Die 1. Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger informiert, dass die Tagesordnungspunkte 5 und 6 
„Inklusion im Gemeindegebiet“ bzw. „Gemeindebibliothek“ verschoben werden, um die heutige 
Sitzungsdauer so kurz wie möglich zu halten.  
Sobald die Kontaktbeschränkungen wieder gelockert werden, werden die Themen im Rat be-
handelt. 
Diesem Vorgehen wird einvernehmlich zugestimmt. 
 

 

 
 
   

0221 
Genehmigung der öffentlichen Teile der Niederschriften über die 
8. Sitzung des Gemeinderats am 06.10.2020 mit Fortführung am 
20.10.2020 sowie über die 10. Sitzung am 24.11.2020 

 

 
GRin Köhler weist nochmals darauf hin, dass sie die Verwaltung um einige Protokollergänzun-
gen der Niederschrift der 8. Sitzung am 06.10.2020 gebeten habe.  
Die 1. Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger teilt mit, dass Ergänzungen, die zur Richtigstellung 
beigetragen haben, im Protokoll eingearbeitet worden seien. Weitergehende Ergänzungen sei-
en für eine Änderung der Niederschrift nicht maßgebend, da es sich im Wesentlichen um ein 
Ergebnisprotokoll handele und hierin lediglich die Schwerpunkte der Diskussion wiedergegeben 
werden. 
 
Beschluss: 
 
Die öffentlichen Teile der Niederschriften über die 8. Sitzung des Gemeinderats am 06.10.2020 
mit Fortführung am 20.10.2020 werden ohne Einwand genehmigt. 
 

Ja 24  Nein 2 

 
Der öffentliche Teil der Niederschrift über die 10. Sitzung am 24.11.2020 wird ohne Einwand 
genehmigt. 

Ja 26  Nein 0 
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0222 Bekanntgabe freigegebener Beschlüsse  

 
Es werden nachfolgende Beschlüsse zur Bekanntgabe freigegeben: 
 

 
   

     0147 

Beschaffung von Energie (Strom und Gas) für die kommunalen Liegen-

schaften sowie die Straßenbeleuchtung ab. 01.01.2021; Vergabeent-
scheidung 

N/0017/XV.WP 

 

Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage N/0017/XV.WP.  

 
2. Der Gemeinderat fasst auf Grundlage der Vergabeempfehlung der Rechtsanwaltskanzlei 

AssmannPeiffer vom 07.07.2020 die folgenden Vergabebeschlüsse:  

 
A) Die Lieferung von Ökostrom für die Jahre 2021 bis 2023 wird vergeben an:  

 

LOS 1 (Entnahmestellen mit Standartlastprofil (SLP): 
Stadtwerke Landsberg KU  

 

LOS 2 (Entnahmestellen mit Registrierender Leistungsmessung (RLM)):  
Stadtwerke Landsberg KU  
 

LOS 3 (Straßenbeleuchtung) 
Gemeindewerke Oberhaching GmbH  

Ja 23  Nein 0 

 
B) Die Lieferung von Erdgas für die Jahre 2021 bis 2023 wird vergeben an: 

 

Energie Südbayern GmbH, München 
Ja 19  Nein 4 

 

3. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung mit dem Abschluss der entsprechenden Verträge.  

 
 
   

0190 
Vergabeentscheidung über die Ausschreibung der hoheitlichen Tä-
tigkeiten (Bestattungsdienstleistungen) am Waldfriedhof Gauting 

N/0021/XV.WP 

 

Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage N/0021.  

 
2. Der Gemeinderat beschließt die Vergabe des Auftrags zur Übernahme der hoheitlichen Tätig-

keiten am Waldfriedhof Gauting an die Firma Zirngibl Bestattungen GmbH.  

 
3. Die 1. Bürgermeisterin wird ermächtigt den entsprechenden Vertrag zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt abzuschließen. 

Ja 29  Nein 0 
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0223 
Laufende Verwaltungsangelegenheiten sowie Berichte aus Ver-
bänden 

 

 
CO2-Melder und Luftreinigungsgeräte  
Die 1. Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger teilt mit, dass der Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen zum Sachstandsbericht Thema Raumluft/Luftraumreinigung in Klassenzimmern und 
Kindertagesstätten in der Januar-Sitzung behandelt werde. Sie möchte vorab darüber informie-
ren, dass nach Rückmeldung der Schulen die Anschaffung der Geräte nicht notwendig sei, da 
die Räumlichkeiten durch Öffnen der Fenster ausreichend belüftet werden können.  
Für Kindergärten seien noch nicht alle Rückmeldungen eingegangen. 
 

 

 
 
   

0224 
Inklusion im Gemeindegebiet; Vorstellung durch die Inklusions-
beauftragte 

 

 
Vertagt   
 

 

 
 
   
0225 Gemeindebibliothek; Vorstellung der Aufgaben/Tätigkeiten  

 
Vertagt 
 

 

 
 
   

0226 

Friedhofsgebührensatzung: Satzung über die Erhebung von Ge-
bühren für die Benutzung der gemeindlichen Bestattungseinrich-
tungen, sowie für damit im Zusammenhang stehende Amtshand-
lungen 

Ö/0137/XV.WP 

 
Einführung: Erste Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger 
Sachvortrag: Frau Hannemann, KUBUS Kommunalberatung und Service GmbH, München 
 
Es folgen Nachfragen seitens GRe Rindermann, Jaquet, Deschler, Dr. Ilg 
 
GR Deschler erkundigt sich, ob für hoheitliche Tätigkeiten (Bestattungsdienstleistungen) ein 
Verwaltungskostenzuschlag erhoben werde bzw. dieser in der Gebührenkalkulation mit enthal-
ten sei. 
Frau Hannemann teilt mit, dass dies nicht der Fall sei.  
 
Beschluss: 

 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö 0137. 
2. Der Gemeinderat erlässt mit Wirkung zum 01.01.2021 nachfolgende Satzung: 
 
Auf Grund der Art. 2 und 8 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und Art. 20 Abs. 1 
des Kostengesetzes (KG) erlässt die Gemeinde Gauting folgende 



 Gemeinde  Gauting  

 

11. Sitzung des Gemeinderates vom 08.12.2020  Seite 5 von 28 

Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung  
der gemeindlichen Bestattungseinrichtungen  
sowie für damit im Zusammenhang stehende 

Amtshandlungen  
(Friedhofsgebührensatzung). 

 
 

vom 8. Dezember 2020 
 
 
 

§ 1 
Gebührenerhebung und Gebührenarten 

 
(1) Die Gemeinde Gauting erhebt für die Inanspruchnahme ihrer Bestattungseinrichtungen 

(Waldfriedhof Gauting mit Leichenhaus und Aussegnungshalle, Leichenhäuser bei den 
kirchlichen Friedhöfen in Buchendorf, Oberbrunn und Unterbrunn) sowie für damit im Zu-
sammenhang stehende Amtshandlungen Gebühren 

 
(2) Als Gebühren werden erhoben: 

 a) Bestattungsgebühren (§ 4) 
 b) Grabnutzungsgebühren (§ 5) 
 c) sonstige Gebühren (§ 6) 

d) Verwaltungsgebühren (§ 7) 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner ist 

 a) wer zur Tragung der Bestattungskosten gesetzlich verpflichtet ist, 
 b) wer den Antrag auf Benutzung der Bestattungseinrichtung gestellt hat, 
 c) wer den Auftrag zu einer Leistung erteilt hat, 
 d) wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwirbt. 

 
(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 

 
(3) Bei Verlängerung des Grabnutzungsrechtes sind die Grabgebühren vom Grabnutzungs-

berechtigten zu tragen. 
  

§ 3 
Entstehen und Fälligkeit der Gebühr 

 
(1) Die Gebührenschuld entsteht 

 
 a) im Fall des § 2 Abs.1 Buchst. a) mit der Inanspruchnahme der nach dieser  Satzung 
gebührenpflichtigen Leistung 
 b) im Fall des § 2 Abs.1 Buchst. b) mit der Bestätigung der Antragstellung durch die 
 Gemeinde, 
 c) im Fall des § 2 Abs.1 Buchst. c) mit der Auftragserteilung, 
 d) im Fall des § 2 Abs.1 Buchst. d) mit der Zuteilung des Nutzungsrechtes. 
 

(2) Die Gebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids an den Gebüh-
renschuldner fällig. 
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§ 4 
Bestattungsgebühren, Leichenhaus und Aussegnungshalle 

 
(1) Bei Leichenbestattungen sind folgende Gebühren zu entrichten: 
 
für Personen ab Vollendung des 12. Lebensjahres    € 800.-- 
für Personen ab Vollendung des 12. Lebensjahres mit Tieferlegung  € 901.-- 
für Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres    € 290.-- 
für die Bestattung von Urnen in Erdgräbern     € 147.-- 
für die Bestattung von Urnen in Urnennischen/Urnenstelen   € 120.-- 
für die Bestattung von Urnen in Urnenbaumgräbern    € 120.-- 
 
(2) Mit der Bestattungsgebühr sind abgegolten: 
 
das Ausheben und Ausgrünen des Grabes, das Ausschmücken des Leichenhauses, die Überfüh-
rung der Leiche zum Grab inkl. 4 Träger zur Beerdigung bzw. 1 Träger zur Urnenbeisetzung, den 
Transport der Kränze zum Grab, das Schließen des Grabes, die Instandsetzung eventuell be-
schädigter Nachbargräber, Glockengeläut und Verwaltungskosten. Die Bestattungsgebühr gem. 
Abs. 1 ist eine Festgebühr, die erhoben wird, auch wenn Teilleistungen vom Gebührenschuldner 
selbst erbracht werden können. 
 
(3) Gebühr für die Benutzung des Leichenhauses je Tag, unabhängig davon, wo die Bestattung 

stattfindet 
a) für Särge am ersten Tag      €   140.-- 
b) für Särge jeden weiteren Tag     €     60.-- 
c) für Urnen ab dem 15. Kalendertag je Tag   €     20.-- 

 
(4) Gestaltung und Abhaltung der Trauerfeier in der 

Aussegnungshalle am Waldfriedhof Gauting    €   151.-- 
 

(5) Aufbahrung des Verstorbenen oder der Urne in der 
Aussegnungshalle        €   106.-- 
 

(6) Öffnen und Schließen der Aussegnungshalle zur persönlichen 
Abschiednahme        €     68.-- 
 

(7) Öffnen und Schließen der Aussegnungshalle außerhalb der 
regelmäßigen Arbeitszeit (Mo.-Do.: vor 8.00 Uhr und nach 17.00 Uhr, 
Fr.: vor 8.00 Uhr und nach 13.00 Uhr)     €   117.-- 
 

(8) Gebühr für die Hinterstellung       €   140.-- 
 

§ 5 
Grabnutzungsgebühr 

 
(1) Die Gebühr beträgt pro Grabstätte und Ruhezeit  

 
Einzelgrab mit Tieferlegung      €    503.-- 
Doppelgrab mit Tieferlegung      € 1.118.-- 
Urnenerdgrab        €    712.-- 
Urnennische        €    800.-- 
Urnenstele        €    535.-- 
Urnengemeinschaftsgrab (ohne Pflegevertrag)    €    227.-- 
Anonymes Urnenerdgrab      €    181.-- 
Urnenbaumgrab groß       € 1.045.-- 
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Urnenbaumgrab klein       €    577.-- 
 
(2) Mit der Grabnutzungsgebühr sind abgegolten die Planung und der Bau von Friedhofs-

anlagen, Betriebsgebäude, rahmende Grünanlagen, Bau von Grabfeldern bzw. Wiederbe-
legungsflächen einschließlich der Nutzung der gesamten Infrastruktur. Dies sind u.a. Wege, 
Treppen und Brunnenanlagen, Wasser- und Kanalnetz, Abfallcontainer, (Abraum und Ent-
sorgung von Grabfeldern) sowie Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen einschließ-
lich der gesamten Infrastruktur dafür. 
 

(3) Das Nutzungsrecht an einer Grabstätte muss für alle Grabarten für 10 Jahre erwor-
ben werden. (§ 29 der Friedhofssatzung).  

 

(4) Erstreckt sich eine Ruhezeit über die Dauer des Grabnutzungsrechtes hinaus, so ist 
die zur Verlängerung des Nutzungsrechtes festgesetzte Gebühr anteilig bis zum Ab-
lauf der Ruhezeit im Voraus zu entrichten. 
 

(5) Eine Rückerstattung bereits bezahlter Grabnutzungsgebühren bei Verzicht auf ein 
Grabnutzungsrecht erfolgt nicht. 

 
§ 6 

Sonstige Gebühren 

 
(1) Exhumierung oder Umbettung eines Verstorbenen aus einem 
Erdgrab innerhalb der Ruhezeit, einschließlich Öffnen und  
Schließen des Grabes       € 1.350.-- 
 
(2) Wiederbestattung des exhumierten oder umgebetteten 
Verstorbenen innerhalb der Ruhezeit, einschließlich Öffnen und 
Schließen des Grabes       €    729.-- 

 
(3) Umbettung der sterblichen Überreste/Gebeine/Gebeinereste 
eines Verstorbenen nach Ablauf der Ruhezeit, einschließlich 
Öffnen und Schließen des Grabes      €    800.-- 
 

(4) WIEDERBESTATTUNG DER STERBLICHEN ÜBERRESTE/GEBEINE/GEBEINERESTE 
eines Verstorbenen nach Ablauf der Ruhezeit, einschließlich 
Öffnen und Schließen des Grabes      €    464.-- 
 
(5) Umbettung einer Urne aus einem Erdgrab einschließlich 
Öffnen und Schließen des Grabes      €    147.-- 
 
(6) Wiederbestattung einer Urne in ein Erdgrab, einschließlich 
Öffnen und Schließen des Grabes      €    147.-- 
 
(7) Umbettung einer Urne aus einer Urnennische     €    120.-- 
 
(8) Wiederbestattung einer Urne in einer Urnennische   €    120.-- 
 
(9) Freiräumung eines Urnenerdgrabes je Urne bei Auflassung 
Der Grabstätte einschließlich Öffnen und Schließen des Grabes 
und Beisetzung in der Sammelgrabstätte     €    225.-- 
 
(10) Freiräumung einer Urnennische je Urne bei Auflassung der  
Grabstätte einschließlich Öffnen und Schließen des Grabes 
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und Beisetzung in der Sammelgrabstätte     €    173.-- 
 
(11) Frostzuschlag        €      90.-- 
 
(12) Zuschlag Mehraufwand Aushub Sargübergröße   €      77.-- 
 
(13) Zuschlag für Bestattungen an Samstagen (pauschal)   €    268.-- 
 
(14) Sonstige, mit einer Bestattung zusammenhängende Gebühren: 
 
a) Abräumen eines aufgelassenen Grabes (Einebnen, Einsäen) 
und Löschung im Gräberbuch  €      67.-- 
  
b) Zuschlag für Grabmachertätigkeiten außerhalb der regelmäßigen 
Arbeitszeit (Mo.-Do.: vor 8.00 Uhr und nach 17.00 Uhr, Fr.: vor 8.00 Uhr  
und nach 13.00 Uhr)  

pro Bestattungsfall und Stunde  €    108,30 
pro Stunde  €      69.-- 

 
(15) Für sonstige Leistungen, die in dieser Satzung nicht aufgeführt sind, werden gesonderte 
Vereinbarungen über die Kostenerstattung getroffen. Das für solche Leistungen erhobene Entgelt 
beträgt € 67.--/Stunde für den Personaleinsatz und € 59.--/Stunde für den Maschineneinsatz. Das 
gilt auch dann, wenn eine Vereinbarung nicht getroffen wurde. 
 

§ 7 
Verwaltungsgebühren: 

 

(1) Gebühr zum Erwerb und Umschreibung eines 
Grabnutzungsrechtes        €     20.-- 
 
(2) Bearbeitung des Bestattungsauftrags     €     50.-- 
 
(3) Ausstellung eines Leichenpasses      €     60.-- 
 
(4) Genehmigung zur Exhumierung oder Umbettung von sterblichen 
Überresten/Gebeinen/Gebeineteilen bei vorzeitigem Verzicht auf das 
Grabnutzungsrecht        €     50.-- 
 
(5) Gebühr zur Zulassung zur gewerblichen oder auf wirtschaftlichen  
Erfolg abzielenden Arbeiten am Friedhof 
          - für einmalige Arbeiten      €     60.-- 
          - jährlich        €   300.-- 
 
(6) Genehmigung eines Grabmals      €     60.-- 
 
(7) Fehlt eine vergleichbare Amtshandlung, so kann eine Gebühr von € 10.-- bis € 500.--erhoben 
werden. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Gauting vom 29.09.2015 außer 

Kraft. 
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Gauting, den …………… 
 
 
 
 
Dr. Brigitte Kössinger 
Erste Bürgermeisterin 
 
 

Ja 26  Nein 0   
 
 
   

0227 
Friedhofsatzung: Satzung über die Benutzung des Friedhofs und 
der Bestattungseinrichtungen 

Ö/0138/XV.WP 

 
Einführung: Erste Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger 
Sachvortrag: Herr Rathner, der die wesentlichen Änderungen zur bisherigen Satzung erläutert. 
 
Hierbei handele es sich um Änderungen/Ergänzungen zu: 

- § 10 Grabarten; hier: neue Grabarten wie Urnenstelen, anonyme Urnenerdgräber, Ur-
nenbaumgräber 

- § 19 Größe von Grabmalen und Einfriedungen 
- § 20 Grabgestaltung 

 
Es folgen Wortmeldungen von GRe Mc Fadden, Deschler, Beyzer, Dr. Ilg, Derksen, Jaquet, 
Vilgertshofer 
 
GR Deschler erkundigt sich, ob für bereits bestehende Grabmale Bestandsschutz gelte. 
Dies wird von der 1. Bürgermeisterin bejaht. 
 
GR Dr. Ilg bittet um Streichung des Wortes „gärtnerisch“ in § 15 Abs. 1, da hiervon Urnengrä-
ber, Urnenstelen und Urnenbaumgräber nicht betroffen seien. 
Es wird vorgeschlagen, § 15 Abs. 1 mit Satz 2 wie folgt zu ergänzen: 
„Dies gilt nicht für Urnengräber, Urnenstelen und Urnenbaumgräber.“ 
Dieser Ergänzung wird einvernehmlich zugestimmt. 
 
Es folgt die Diskussion zur Definition der anonymen Beisetzung (§ 10 g), insbesondere hier: 
Beisetzung ohne Angehörige. Es wird vorgeschlagen, das Wort „Angehörige“ durch das Wort 
„Trauergäste“ zu ersetzen. 
Mit diesem Vorschlag besteht Einverständnis. 
 
Diskutiert wird ebenso, ob die anonyme Beisetzung mit oder ohne Trauergäste stattfinden solle. 
 
Die 1. Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger stellt den Vorschlag „ohne Trauergäste“ in den Aus-
führungen zu § 10 g zur Abstimmung. 
 
Es ergeht folgender  
 
Beschluss: 

 
Der Gemeinderat beschließt, § 10 g Satz 1 wie folgt zu ändern:  
„Die Beisetzung der anonymen Urnen findet ohne Trauergäste statt.“ 

Ja 17  Nein 9 
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GR Jaquet stellt einen Antrag zur Geschäftsordnung, in § 20 Abs. 2 das Wort „Kunststoff“ zu 
streichen. 
 
Die 1. Bürgermeisterin stellt den Antrag zur Abstimmung. 
 
Es ergeht folgender  
 
Beschluss: 

 
Der Gemeinderat beschließt, das Wort „Kunststoff“ in § 20 Abs. 2 zu streichen. 
 

Ja 24  Nein 2 
 

Abschließend stellt die 1. Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger den entsprechend geänderten 
Beschlussvorschlag zur Abstimmung. 
 
Beschluss: 
 

1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö / 0138. 
 

2. Der Gemeinderat beschließt die nachfolgende Satzung zu erlassen. 

 

 

 
 

 
 

 
Satzung über die Benutzung des Friedhofs und der Bestat-

tungseinrichtungen (Friedhofssatzung – FS)              vom 8. De-

zember 2020 
 
 
 
Die Gemeinde Gauting erlässt aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 sowie 
Abs. 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende Satzung über die Benut-
zung des Friedhofs und der Bestattungseinrichtungen (Friedhofssatzung – FS) 

 

Inhalt: 

I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 Geltungsbereich  ...........................................................................................................................................................2 

§ 2 Friedhofszweck ..........................................................................................................................................................12 

§ 3 Bestattungsanspruch  ...............................................................................................................................................12 

§ 4 Friedhofsverwaltung  ...................................................................................................................................................3   

§ 5 Schließung und Entwidmung ...................................................................................................................................3 

 

 
 

G E M E I N D E   G A U T I N G 
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II. Ordnungsvorschriften 

§ 6 Öffnungszeiten  ...........................................................................................................................................................13 
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I. Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

Die Gemeinde errichtet und unterhält die folgenden Einrichtungen für das Bestattungswesen als 
öffentliche Einrichtungen: 

a) den Waldfriedhof Gauting, an der Planegger Straße, Fl.Nr.: 1844/0 und 786/10, Gemar-
kung Gauting 

b) das Leichenhaus sowie die Leichenhäuser bei den kirchlichen Friedhöfen in Buchendorf, 
Oberbrunn und Unterbrunn 

c) das Bestattungspersonal. 

 

§ 2 

Friedhofszweck 

 

Der Friedhof dient insbesondere den verstorbenen Gemeindemitgliedern als würdige Ruhestät-
te und der Pflege ihres Andenkens. 

 

§ 3 

Bestattungsanspruch 

 

(1) Auf dem Friedhof werden beigesetzt 

a) die Verstorbenen, die bei ihrem Ableben in der Gemeinde ihren Wohnsitz hatten, 

b) die Verstorbenen, die ein Nutzungsrecht an einem belegungsfähigen Grab besitzen, und 
ihre Familienangehörigen (§ 1 Abs. 1 Satz 2 Ziff. 1 BestV), 

c) die im Gemeindegebiet Verstorbenen oder tot Aufgefundenen, wenn eine ordnungsge-
mäße Bestattung anderweitig nicht sichergestellt ist, 

d) Tot- und Fehlgeburten im Sinne des Art. 6 des BestG. 

 

(2) Die Bestattung anderer als der in Abs. 1 genannten Personen bedarf auf Antrag der beson-
deren Erlaubnis der Friedhofsverwaltung im Einzelfall. 

 

§ 4 

Friedhofsverwaltung 

 

Der Friedhof wird von der Gemeinde verwaltet und beaufsichtigt. Der Belegungsplan wird von 
der Gemeinde so geführt, dass jederzeit festgestellt werden kann, wann mit wem jedes Grab 
belegt wurde, wer der Grabnutzungsberechtigte ist und für welchen Zeitraum das Nutzungs-
recht erworben wurde. 
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§ 5 

Schließung und Entwidmung 

 

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können im öffentlichen Interesse ganz 
oder teilweise geschlossen oder entwidmet werden. Durch die Schließung wird die Möglich-
keit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert der Friedhof sei-
ne Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, 
so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt. 
 

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils öffent-
lich bekannt zu machen. 

 
(3) Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung entgegen-

stehen, durch Einigung mit den Grabnutzungsberechtigten vorzeitig aufgelöst wurden oder 
zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit aufgehoben worden sind. Die Ge-
meinde kann die Entwidmung verfügen, soweit keine Rechte auf Bestattung entgegenste-
hen und alle Ruhefristen abgelaufen sind. 

 
(4) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte im Einvernehmen mit dem Be-

rechtigten abgelöst werden sollen oder aufgehoben worden sind, sind unter ersatzweiser 
Einräumung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsbe-
rechtigten möglich. 

 
(5) Im Übrigen gilt Art. 11 BestG. 

 

 

II. Ordnungsvorschriften 

 

§ 6 

Öffnungszeiten 

 

(1) Der Friedhof ist während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besu-
cherverkehr geöffnet. 
 

(2) Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten des Friedhofs oder einzelner Friedhofsteile aus 
besonderem Anlass vorübergehend untersagen oder außerhalb der vorgenannten Öff-
nungszeiten gestatten. 
 

§ 7 

Verhalten im Friedhof 

 

(1) Jeder Besucher des Friedhofs hat sich ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu 
verhalten. 
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(2) Kinder unter 10 Jahren ist das Betreten des Friedhofs nur in Begleitung Erwachsener ge-
stattet. 

(3) Der Anordnung des Friedhofspersonals haben die Besucher Folge zu leisten. Besuchern 
des Friedhofs ist es insbesondere nicht gestattet, 

a) Tiere mitzubringen, ausgenommen sind Blindenhunde, 

b) zu rauchen und zu lärmen, 

c) die Wege mit Fahrzeugen und Sportgeräten aller Art zu befahren. Kinderwagen, Rollstüh-
le und vergleichbare Hilfsmittel zum Transport von Kindern, Kranken und Behinderten 
sind hiervon ausgenommen. 

d) Waren aller Art sowie gewerbliche oder sonstige Leistungen anzubieten oder diesbezüg-
lich zu werben, 

e) Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Druckschriften, die im Rahmen der Bestat-
tungsfeier notwendig und üblich sind, 

f) Abraum und Abfälle an anderen Orten abzulagern, als an den hierfür vorgesehenen Plät-
zen, 

g) Grabhügel, Grabeinfassungen und Grünanlagen unberechtigt zu betreten und/oder zu 
beschädigen, 

h) der Würde des Ortes nicht entsprechende Gefäße (z. B. Konservendosen, Plastik- und 
Glasflaschen sowie ähnliche Gegenstände) auf Gräbern ohne Erlaubnis aufzustellen o-
der solche Gefäße zwischen den Gräbern aufzubewahren, 

i) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszufüh-
ren, 

j) Film-, Video- und Fotoaufnahmen von Grabstätten und insbesondere Grabmalen zu er-
stellen, zu verwerten und zu verbreiten (z.B. Internet), außer zu privaten Zwecken. 

 

(4) Die Friedhofsverwaltung kann von den Verboten auf Antrag Ausnahmen zulassen, soweit 
sie mit dem Zweck des Friedhofs und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 
 

(5) Totengedenkfeiern sind der Friedhofsverwaltung spätestens vier Werktage vorher anzuzei-
gen und bedürfen der Erlaubnis der Friedhofsverwaltung. 

 

§ 8 

Gewerbliche Tätigkeiten auf dem Friedhof 

 

(1) Die Gewerbetreibenden und ihre Gehilfen haben den Regelungen der Friedhofssatzung und 
den Anweisungen der Friedhofsverwaltung Folge zu leisten. Durch gewerbliche Arbeiten 
darf die Würde des Friedhofs nicht beeinträchtigt werden; insbesondere ist auf Bestattungs-
feierlichkeiten Rücksicht zu nehmen. Nach Beendigung der Arbeiten sind die Arbeits- und 
Lagerplätze wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand zu bringen. 
 

(2) Die Friedhofswege dürfen nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung (Antrag nach § 7 
Abs. 4) mit den für die Ausführung der Arbeiten oder für den Transport von Arbeitsmitteln er-
forderlichen Fahrzeugen befahren werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Fried-
hofsbereich beträgt Schritttempo. Bei anhaltendem Tau- oder Regenwetter kann die Fried-
hofsverwaltung das Befahren der Friedhofswege mit Fahrzeugen untersagen. 

 
(3) Die gewerblich Tätigen haften für alle Schäden, die sie oder ihre Gehilfen im Zusammen-

hang mit ihrer Tätigkeit in dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
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(4) Die Ausübung gewerbsmäßiger Tätigkeiten auf dem Friedhof kann durch die Friedhofsver-

waltung dauerhaft versagt werden, wenn die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten 
nicht gewährleistet ist oder wenn trotz zweimaliger schriftlicher Abmahnung erneut gegen 
die Friedhofssatzung oder Anordnung der Friedhofsverwaltung verstoßen wird. Bei einem 
schwerwiegenden Verstoß ist eine Abmahnung entbehrlich.  

 

III. Grabstätten und Grabmale 

 

§ 9 

Grabstätten 

 

(1) Die Grabstätten stehen im Eigentum der Gemeinde. An ihnen können Rechte nur nach die-
ser Satzung erworben werden. 
 

(2) Die Anlage der Grabstätten richtet sich nach dem Belegungsplan, der bei der Friedhofsver-
waltung innerhalb der allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden kann. 

 

§ 10 

Grabarten 

 

(1) Gräber im Sinne dieser Satzung sind  
a) Einzelgrabstätten  

In Einzelgräbern können innerhalb der Ruhezeit max. zwei Leichen übereinander beigesetzt 
werden, wenn die erste Leiche tiefergelegt wurde. 
b) Doppelgrabstätten 

In Doppelgräbern können je Grabstelle innerhalb der Ruhezeit max. zwei Leichen übereinander 
beigesetzt werden, wenn die jeweils erste Leiche tiefergelegt wurde. 
c) Urnenerdgrabstätten 

Urnenerdgräber sind nur zur Beisetzung von Aschenurnen bestimmt; in einem Urnenerdgrab 
können innerhalb der Ruhezeit bis zu max. vier Aschenurnen beigesetzt werden. 
d) Urnennischen 

In Urnennischen können innerhalb der Ruhezeit bis zu max. drei Aschenurnen beigesetzt wer-
den. Die Urnennischen sind mit Abdeckplatten aus Naturstein ausgestattet, die nicht durch an-
dere Abdeckplatten oder durch zusätzliche Bestandteile verändert werden dürfen.  
e) Urnenstelen 
In Urnenstelen können innerhalb der Ruhezeit bis zu max. zwei Aschenurnen beigesetzt wer-
den. Die Urnenstelen sind mit Abdeckplatten aus Naturstein ausgestattet, die nicht durch ande-
re Abdeckplatten oder durch zusätzliche Bestandteile verändert werden dürfen.  
f) Gemeinschaftsgrabanlagen mit einem auf die Nutzungsdauer abgeschlossenen Grabpflege-
vertrag  

Gemeinschaftsgräber, die nur als Gesamtpaket mit einem Grabmal und einer Grabpflege er-
worben werden können. Sie werden erst im Todesfalle für die Dauer der 
Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben. Eine Grabnutzungsverlängerung ist nicht 
möglich. 
 



 Gemeinde  Gauting  

 

11. Sitzung des Gemeinderates vom 08.12.2020  Seite 16 von 28 

g) Anonymes Urnenerdgrab  

Die Beisetzung der anonymen Urnen findet ohne Trauergäste statt. Die Friedhofsverwaltung 
entscheidet über den Termin der Urnenbeisetzung. Diese Grabstätte wird nicht gekennzeichnet. 
Grabbeete oder sonstige Kennzeichnungen die auf die Verstorbenen hinweisen, sind nicht zu-
lässig. Die Lage der einzelnen Urnen wird in den Bestattungsunterlagen bei der Friedhofsver-
waltung verzeichnet. 
h) Urnenbaumgräber 
Urnenbaumgräber sind ausschließlich für Urnenbestattungen zugelassen. In einem „kleinen 
Urnenbaumgrab“ können innerhalb der Ruhefrist zwei bzw. bei einem „großen Urnenbaumgrab“ 
bis zu vier Urnen beigesetzt werden. Die Kennzeichnung der Grabstätte erfolgt durch die Fried-
hofsverwaltung auf einem einheitlichen Messingschild. Hierauf werden die Angaben zum Ver-
storbenen eingraviert. Das Messingschild kann ausschließlich über die Friedhofsverwaltung 
bezogen werden und wird von der Gemeinde auf Kosten des Grabnutzungsberechtigten in Auf-
trag gegeben. 

 

(2) Die Lage der einzelnen Grabstätten wird durch die Gemeinde bestimmt und richtet sich 
nach dem Belegungsplan. Der Friedhof ist darin in Grabfelder aufgeteilt. Die einzelnen 
Grabstätten sind fortlaufend nummeriert. Bestattungen können jeweils nur in den von der 
Gemeinde freigegebenen Grabfeldern oder deren Teilen erfolgen. 

 

(3) Die Zuerkennung, Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten obliegt der Gemeinde. 

 

§ 11 

Aschenreste und Urnenbeisetzungen 

 

(1) Aschenreste und Urnen müssen den Vorschriften der §§ 17 und 27 BestV entsprechen. 
 

(2) Urnen können in Urnenerdgrabstätten, Urnennischen, Urnenstelen, Urnenbaumgräbern 
oder in anonymen Urnenerdgräbern beigesetzt werden. Urnen für Erdbestattungen müssen 
aus leicht verrottbarem Material bestehen. Bei Aschenresten, die über der Erde beigesetzt 
werden, muss die Aschenkapsel aus leicht verrottbarem Material bestehen. 

 

(3) Anonyme Urnenerdgrabstätten sind Grabstätten für die Beisetzung von Urnen, die der Rei-
he nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhezeit abgegeben werden. In je-
dem anonymen Urnenerdgrab wird nur eine Urne beigesetzt, die Urne muss aus leicht ver-
rottbarem Material bestehen. Die Abräumung von anonymen Urnenerdgräbern nach Ablauf 
der Ruhezeit wird durch die Gemeinde durchgeführt. Die Graboberfläche des anonymen 
Urnenerdgrabes wird durch die Gemeinde gestaltet und gepflegt. Grabsteine oder sonstige 
Ausstattungen dürfen auf dem anonymen Urnenerdgrab nicht angebracht werden. 

 
(4) In einer Urnengrabstätte dürfen die Aschenreste mehrerer Verstorbener beigesetzt werden. 

 
(5) Für das Nutzungsrecht an Urnengrabstätten gelten die §§ 13 und 14 entsprechend. 

 
(6) Wird das abgelaufene Nutzungsrecht an der Grabstätte, in der die Urne bestattet ist, nicht 

mehr verlängert, ist die Gemeinde berechtigt bei Räumung oder Wiederbelegung der Grab-
stätte, an der von ihr bestimmten Stelle des Friedhofs (z.B. anonymes Urnengrab) Aschen-
reste in würdiger Weise der Erde zu übergeben und evtl. vorhandene Urnen dauerhafter 
und wasserdichter Art zu entsorgen. 
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§ 12 Größe der Grabstätten 

 

(1) Für die Einteilung der Grabstätten ist der Belegungsplan maßgebend. Die Gräber werden 
nach den jeweils erforderlichen Ausmaßen ausgehoben. Die einzelnen Erdgrabstätten haben 
folgende Längen und Breiten:  

1. Einzelgrabstätten 2,20 m x 0,90 m  
2. Doppelgrabstätten 2,20 m x 2,40 m 
3. Urnenerdgrabstätten 0,80 m x 0,60 m 

 
Erdgrabstätten haben eine Mindestabdeckung vom 90 cm, bei Urnenerdgrabstätten 50 cm. 
 
(2) Die Grabhügel dürfen folgende Maße nicht überschreiten: 
 
       Einzelgräber: Länge 1,80 m, Breite 0,90 m, Höhe 0,20 m 

Doppelgräber: Länge 1,80 m, Breite 1,80 m, Höhe 0,20 m 
Urnenerdgräber: Länge 0,80 m, Breite 0,60 m, Höhe 0,20 m 

 
Anstelle eines Grabhügels angebrachte Grabplatten dürfen die vorstehenden Maße nicht 
überschreiten. 

      

§ 13 

Rechte an Grabstätten 

 

(1) An einer belegungsfähigen Grabstätte kann ein Nutzungsrecht erworben werden. Das Nut-
zungsrecht wird mindestens auf die Dauer der Ruhefrist verliehen, wenn der Erwerb anläss-
lich eines Todesfalles erfolgt. Wird ein Grabnutzungsrecht unabhängig von einem Todesfall 
erworben, so wird es mindestens für die Ruhefrist zuzüglich fünf Jahre verliehen. 
 

(2) Das Nutzungsrecht an den Grabstätten wird nur an einzelne natürliche und volljährige Per-
sonen nach Entrichtung der Grabnutzungsgebühr (siehe Friedhofsgebührensatzung – FGS) 
verliehen. 

 
(3) Das Nutzungsrecht an Grabstätten kann gegen erneute Zahlung der entsprechenden Grab-

nutzungsgebühr um weitere 5 bzw. 10 Jahre verlängert werden, wenn der Nutzungsberech-
tigte vor Ablauf des Rechtes die Verlängerung bei der Friedhofsverwaltung beantragt und 
der Platzbedarf des Friedhofs es zulässt. 

 
 

(4) Nach Erlöschen des Grabnutzungsrechtes kann die Gemeinde über die Grabstätten ander-
weitig verfügen. Hierüber werden die bisherigen Nutzungsberechtigten, die Angehörigen in 
gerader Linie und die Erben oder die Pfleger des Grabes rechtzeitig von der Gemeinde be-
nachrichtigt. 

 
(5) In den Fällen, in denen die Ruhefrist der zu bestattenden Leichen oder Urnen über die Zeit 

hinausreicht, für die das Recht an einem Grabplatz besteht, ist das Grabnutzungsrecht im 
Voraus mindestens für die Dauer der vorgeschriebenen Ruhefristen zu erwerben. 

 
(6) Nach Ablauf der Ruhefrist kann der Grabnutzungsberechtigte aus wichtigem Grund auf ein 

darüber hinaus verliehenes Grabnutzungsrecht verzichten. Der Verzicht wird erst mit schrift-
licher Annahme der Verzichtserklärung durch den Friedhofsträger wirksam. Eine anteilige 
Rückerstattung von Grabnutzungsgebühren erfolgt nicht. 
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(7) Jede Änderung der Anschrift des Grabnutzungsberechtigten ist der Friedhofsverwaltung 

mitzuteilen. 

 

§ 14 

Übertragung von Nutzungsrechten 

 

(1) Der Inhaber eines Grabnutzungsrechts kann dieses zu seinen Lebzeiten mit Zustimmung 
der Friedhofsverwaltung schriftlich auf einen anderen übertragen. 

 

(2) Nach dem Tode des Grabnutzungsberechtigten kann derjenige die Umschreibung eines 
laufenden Grabnutzungsrechtes auf seinen Namen beanspruchen, dem es vom Nutzungs-
berechtigten in einer letztwilligen, rechtsgültigen Verfügung zugewendet wurde. Bei einer 
Verfügung zu Gunsten mehrerer Personen hat die erstgenannte Person Vorrang. Stirbt der 
Grabnutzungsberechtigte ohne eine Verfügung hinterlassen zu haben, so kann das Grab-
nutzungsrecht auf Antrag auf die in § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV genannten bestattungspflichti-
gen Personen übertragen werden. Eingetragene Lebenspartner sind den Ehegatten gleich-
gestellt. Innerhalb der Reihenfolge des § 1 Abs. 1 Ziff. 1 BestV hat die ältere Person Vor-
recht vor der jüngeren. Haben Vorberechtigte innerhalb von sechs Monaten keinen Antrag 
auf Übertragung des Grabnutzungsrechts gestellt, so wird das Grabnutzungsrecht auf An-
trag einer nachberechtigten Person verliehen. Stimmen alle Vorberechtigten zu, so kann 
das Grabnutzungsrecht auch in begründeten Einzelfällen auf einen dem Verstorbenen na-
hestehenden Dritten (z. B. Lebensgefährten oder Stiefkind) übertragen werden. 

 
(3) Der Anspruch auf Übertragung des Grabnutzungsrechts erlischt, wenn alle Berechtigten die 

Übernahme ablehnen oder es kein Berechtigter innerhalb eines Jahres seit Beisetzung des 
verstorbenen Grabnutzungsberechtigten übernimmt. In diesem Fall kann die Grabstätte 
während der Ruhefrist zur Betreuung an Personen überlassen werden, die zu dem Bestatte-
ten eine persönliche Verbindung hatten. 

 
(4) Bei Grabstätten, an denen nach einer Bestattung niemand das Grabnutzungsrecht nach 

Abs. 2 oder das Betreuungsrecht nach Abs. 4 Satz 2 übernimmt, sorgt die Friedhofsverwal-
tung auf Kosten eines Verpflichteten für die Erstanlage (Aufstellen eines mehrfach ver-
wendbaren Grabmals, Begrünung) und die Pflege der Grabstätte während der Ruhefrist. 
Gegen vollständigen Kostenersatz können Grabnutzungsrecht und Grabmal erworben wer-
den. 
 

§ 15 

Pflege und Instandhaltung der Gräber 

 

(1) Jede Grabstätte ist spätestens drei Monate nach der Beisetzung bzw. nach der Verleihung 
des Grabnutzungsrechtes würdig herzurichten, gärtnerisch anzulegen und in diesem Zu-
stand zu erhalten. Dies gilt nicht für Urnengräber, Urnenstelen und Urnenbaumgräber. 
 

(2) Bei allen Grabstätten sind der Grabnutzungsberechtigte oder – sofern dieser verstorben 
ist – die in § 14 Abs. 2 genannten Personen zur ordnungsgemäßen Anlage, Pflege und In-
standhaltung des Grabes verpflichtet. 
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(3) Kommt der Grabnutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete (siehe § 14 Abs. 2) sei-
ner Verpflichtung nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung unter Fristsetzung auffor-
dern, den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können zur Her-
beiführung des ordnungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten des 
Verpflichteten getroffen werden (Ersatzvornahme, § 31). 

 
(4) Ist der Aufenthalt des Grabnutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des 

sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach 
Ablauf dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten eines 
Verpflichteten gem. Art. 14 Abs. 2 in einen ordnungsgemäßen Zustand zu versetzen oder 
abzuräumen und einzuebnen. 

 

§ 16 

Gärtnerische Gestaltung der Gräber 

 

(1) Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, welche die 
benachbarten Gräber und Anpflanzungen nicht beeinträchtigen. Die Höhe und Form der 
Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamtbild des Friedhofs, dem besonde-
ren Charakter des Friedhofsteils und der unmittelbaren Umgebung anzupassen. 
 

(2) Anpflanzungen aller Art neben den Gräbern werden ausschließlich von der Gemeinde aus-
geführt. In besonderen Fällen können Ausnahmen von der Gemeinde zugelassen werden, 
wenn benachbarte Gräber nicht beeinträchtigt werden. 

 
(3) Das Anpflanzen hochgewachsener Gehölze (Zwergsträucher, strauch- oder baumartige 

Pflanzen, Bäume) auf den Gräbern bedarf der Erlaubnis der Gemeinde. 
 

(4) Alle gepflanzten Gehölze gehen entschädigungslos in die Verfügungsbefugnis der Gemein-
de über, wenn sie vom Grabnutzungsberechtigten nach Ablauf der Ruhefrist oder des 
Grabnutzungsrechts nicht abgeräumt worden sind. Der Schnitt und die Beseitigung zu stark 
wachsender bzw. absterbender Bäume und Sträucher kann angeordnet werden. Wird die 
notwendige Maßnahme nicht innerhalb der hierfür dem Grabnutzungsberechtigten gesetz-
ten Frist durchgeführt, so werden die Arbeiten von der Friedhofsverwaltung auf seine Kos-
ten durchgeführt (Ersatzvornahme, § 31). 
 

(5) Verwelkte Blumen und verdorrte Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den 
dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

 

§ 17 

Erlaubnisvorbehalt für Grabmale und bauliche Anlagen 

 

(1) Die Errichtung von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen oder deren Änderung be-
darf – unbeschadet sonstiger Vorschriften – der Erlaubnis der Gemeinde. Die Gemeinde ist 
berechtigt, soweit das zur Wahrung der Rechte anderer notwendig ist und der Friedhofs-
zweck es erfordert, Anordnungen zu treffen, die sich auf Einfriedungen, Einfassungen und 
sonstige bauliche Anlagen beziehen. 
 

(2) Die Erlaubnis ist rechtzeitig vor Anfertigung oder Veränderung des Grabmales oder der bau-
lichen Anlage bei der Gemeinde durch den Grabnutzungsberechtigten zu beantragen, wobei 
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die Maße des § 12 zugrunde zu legen sind. Dem Antrag ist zweifach beizufügen: 
a) der maßstabsgetreue Grabmalentwurf bzw. der maßstabsgetreue Entwurf der bauli-

chen Anlage mit Grundriss und Seitenansicht unter Angabe des Materials, seiner 
Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. 

b) Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:10 unter 
Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anord-
nung. 
 

(3) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn die Anlage nicht den Vorschriften der §§ 18, 19 
und 20 dieser Satzung entspricht. 
 

(4) Ohne Erlaubnis aufgestellte Grabmale sind nach schriftlicher Aufforderung an den Nut-
zungsberechtigten unter angemessener Fristsetzung zu entfernen. Ist der Aufenthalt des 
Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des sonst Verpflichteten nicht 
bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Kommt der Nutzungsberechtigte 
nicht fristgerecht der Aufforderung nach, so ist die Gemeinde berechtigt auf Kosten des 
Nutzungsberechtigten oder sonst Verpflichteten das Grabmal zu entfernen und zu verwer-
ten, wenn es den sicherheitsrechtlichen Anforderungen nicht genügt oder den gestalteri-
schen Merkmalen der §§ 18, 19 und 20 widerspricht (Ersatzvornahme, § 31).  

 
(5) Die nicht erlaubnispflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln 

oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als zwei Jahre nach der Beisetzung verwen-
det werden. 

 

§ 18 

Verbot von Grabsteinen aus ausbeuterischer Kinderarbeit 

 

Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur aufgestellt werden, wenn sie ohne 
schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 des Übereinkommens Nr. 182 der In-
ternationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maß-
nahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 
1291) hergestellt worden sind und hierfür ein Nachweis gemäß Art. 9a Abs. 2 BestG in der je-
weils geltenden Fassung vorgelegt wird. Die Herstellung im Sinne dieser Vorschrift umfasst 
sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt. Eines 
Nachweises gemäß Satz 1 bedarf es nicht, wenn der Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die 
Grabsteine oder Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor dem 1. Septem-
ber 2016 in das Bundesgebiet eingeführt wurden. 

 

§ 19 

Größe von Grabmalen und Einfriedungen 

 
(1) Als Werkstoffe für Grabmale sind zugelassen Naturstein, Holz, Stahl (Eisen), Bronze in ge-
schmiedeter und gegossener Form. 

 
(2) Inhalt und Ausführung der Inschrift dürfen nicht im Widerspruch zur Würde des Friedhofs 
stehen. Die Schrift darf nicht in aufdringlicher Größe oder Farbe ausgeführt werden. 

 
(3) Grabsteine sollen in der Regel aus einem einheitlichen Material bestehen. Sie müssen min-
destens 18 cm stark sein. Sockel über 25 cm sind nicht zulässig. 
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(4) Grabmale dürfen im Waldteil, im ältesten Friedhofteil (Grabfelder 1-9) und entlang der Ein-
friedungsmauer in der Regel nicht höher als 1,80 m, im übrigen Friedhof nicht höher als 1,60 m 
sein. Grabmale bei Urnenerdgräbern dürfen nicht höher als 1,10m sein. 
Grabkreuze aus Schmiedeeisen oder Bronze können bis zu einer Gesamthöhe (einschl. So-
ckel) von 1,80 m genehmigt werden; bei Grabkreuzen ist ein Sockel aus Naturstein bis zu 0,60 
m Höhe zulässig. 

 
(5) Die Breite der Grabmale darf in keinem Detail größer sein als die Breite der Grabhügel (§ 12 
Abs. 2) 

 
(6) Liegende Grabplatten dürfen nicht länger und nicht breiter sein als die in § 12 für Grabhügel 
festgesetzten Breiten- und Längenmaße. Werden diese Maße durch Grabplatten voll in An-
spruch genommen, so darf außerhalb der Platte keine grabgestaltende Bepflanzung oder Auf-
stellung von Vasen, Schalen, Laternen u. Ä. vorgenommen werden. 
Liegende Grabplatten und ein stehendes Grabmal für das gleiche Grab sind nicht zugelassen. 

 
(7) An den Urnennischen / Urnenstelen und Urnenbaumgräbern darf kein Blumenschmuck oder 
sonstige Dekoration erfolgen. Ausnahmen hierfür sind zulässig für Blumenschmuck bis vier Wo-
chen nach einer Urnenbeisetzung. Nach Fristablauf ist der Blumenschmuck zu entfernen, an-
sonsten erfolgt dies gebührenpflichtig durch die Gemeinde. 

 
(8) Ausnahmen sind im Einzelfall zulässig, wenn die Gemeinde hierzu Ihre Erlaubnis erteilt. 

 

§ 20 

Grabgestaltung 

 

Grabmale und sonstige bauliche Anlagen müssen dem Friedhofszweck entsprechen; sie müs-
sen so gestaltet sein, dass die Würde des Friedhofs als Ruhestätte der Verstorbenen gewahrt 
ist. 

Einfassungen der Grabhügel aus Stein, Holz, Blech, Eisen, oder sonstigem Material sind nur im 
neuen Teil des Friedhofs (Feld 52 ff.) zulässig. Das Bestreuen der Grabhügel und der Räume 
zwischen den Gräbern mit Sand, Kies oder ähnlichem ist untersagt. 

 

§ 21 

Gründung, Erhaltung und Entfernung von Grabmalen 

 

(1) Jedes Grabmal muss seiner Größe entsprechend dauerhaft und standsicher gegründet 
werden. Die Fundamente sind nach den neuesten Bestimmungen und den anerkannten 
Regeln der Baukunst durch fachkundige Firmen zu setzen. Maßgeblich für die bei der Er-
richtung und der Standsicherheitsprüfung der Grabmale geltenden anerkannten Regeln der 
Baukunst ist die „Richtlinie für die Erstellung und Prüfung von Grabmalanlagen des Bundes-
verbandes Deutscher Steinmetze (BIV-Richtlinie)“ in ihrer jeweils geltenden Fassung. 
 

(2) Der Grabnutzungsberechtigte hat das Grabmal in einem ordnungsgemäßen, sicheren Zu-
stand zu erhalten. Er ist für Schäden verantwortlich, die insbesondere durch Umfallen des 
Grabmales oder Abstürzen von Teilen desselben verursacht werden. Grabmale, die sich 
nicht in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden, können nach vorangegangener schrift-
licher Aufforderung auf Kosten des Nutzungsberechtigten oder der in § 14 Abs. 2 genannten 
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Personen instandgesetzt oder entfernt werden, wenn die Wiederherstellung verweigert oder 
innerhalb der gesetzten Frist nicht durchgeführt wird (Ersatzvornahme, § 31). Kann auf-
grund der akut drohenden Gefahr durch ein nicht standsicheres Grabmal eine schriftliche 
Aufforderung an den Nutzungsberechtigten zur Wiederherstellung der Standsicherheit unter 
Fristsetzung nicht abgewartet werden, ist der Friedhofsträger berechtigt, die Gefahrenstelle 
abzusperren, das Grabmal provisorisch zu sichern oder umzulegen. 
 

(3) Der Nutzungsberechtigte und die in seinem Auftrag handelnden Personen haften für jede 
durch die Errichtung von Grabmalen und baulichen Anlagen entstehenden Beschädigungen 
der Grab- und Friedhofsanlagen. 

 
(4) Grabmale und bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhefrist oder des Nutzungsrechts 

nur mit vorheriger Erlaubnis der Gemeinde entfernt werden. 
 

(5) Nach Ablauf der Ruhezeit und des Nutzungsrechts sind die Grabmale nach einer entspre-
chenden Aufforderung der Gemeinde durch den vorher Nutzungsberechtigten oder den 
nach § 14 Abs. 2 Verpflichteten innerhalb von 3 Monaten zu entfernen. Die Grabstätten sind 
einzuebnen. Kommt der Nutzungsberechtigte oder der sonst Verpflichtete seiner Verpflich-
tung nicht nach, kann ihn die Friedhofsverwaltung unter erneuter Fristsetzung auffordern, 
den ordnungsgemäßen Zustand herzustellen. Nach Ablauf der Frist können zur Herbeifüh-
rung des ordnungsgemäßen Zustandes erforderliche Maßnahmen auf Kosten des vormals 
Nutzungsberechtigten oder sonst Verpflichteten getroffen werden (Ersatzvornahme, § 31). 
Sind der Aufenthalt des Nutzungsberechtigten oder der Aufenthalt bzw. die Existenz des 
sonst Verpflichteten nicht bekannt, ergeht eine befristete öffentliche Aufforderung. Nach Ab-
lauf dieser Frist ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, die Grabstätte auf Kosten des Nut-
zungsberechtigten oder eines Verpflichteten abzuräumen und einzuebnen. Grabmale, Ein-
friedungen und sonstiger Grabschmuck gehen infolge der Eigentumsaufgabe durch den 
vormals Nutzungsberechtigten in das Eigentum des Friedhofsträgers über. 
 

(6) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale und bauliche Anlagen oder solche, die 
als besondere Eigenart des Friedhofs aus früheren Zeiten gelten, unterstehen dem beson-
deren Schutz der Gemeinde. Die Entfernung oder Änderung solcher Anlagen auch nach Ab-
lauf der Ruhefrist und des Grabnutzungsrechts bedarf der besonderen Erlaubnis der Ge-
meinde. 

IV. Bestattungsvorschriften 

 

§ 22 

Leichenhaus 

 

(1) Die Leichenhäuser dienen der Aufbewahrung der Leichen, bis sie bestattet oder überführt 
werden und zur Aufbewahrung von Aschenresten feuerbestatteter Verstorbener bis zur Bei-
setzung im Friedhof. Es darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsverwaltung und in Begleitung 
eines Vertreters des Friedhofspersonals betreten werden. 

 

(2) Die Verstorbenen werden in den Leichenhäusern aufgebahrt. Sofern keine gesundheitsauf-
sichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die Hinterbliebenen die Verstorbe-
nen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Bestattungspflichtigen (§ 15 BestV) ent-
scheiden, ob die Aufbahrung im offenen oder geschlossenen Sarg erfolgt. Wird darüber kei-
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ne Bestimmung getroffen, bleibt der Sarg geschlossen. Dies gilt auch bei entsprechender 
Anordnung des Amts- oder Leichenschauarztes. Leichen von Personen, die bei Eintritt des 
Todes an einer übertragbaren Krankheit im Sinne des Bundesseuchengesetzes erkrankt 
waren, werden in einem gesonderten Raum untergebracht. Der Zutritt zu diesem Raum und 
die Besichtigung der Leichen bedürfen der vorherigen Erlaubnis des Amtsarztes. 

 
(3) Für die Beschaffenheit von Särgen, Sargausstattungen und für die Bekleidung von Leichen 

gelten die Vorschriften des § 30 BestV. 

 

§ 23 

Leichenhausbenutzungszwang 

 

(1) Jede Leiche ist spätestens 24 Stunden vor der Bestattung in das gemeindliche Leichenhaus 
zu verbringen. 
 

(2) Dies gilt nicht, wenn 
a) der Tod in einer Anstalt (z. B. Krankenhaus, Klinik, Alten- bzw. Pflegeheim u. a.) ein-

getreten ist und dort ein geeigneter Raum für die Aufbewahrung der Leiche vorhan-
den ist, 

b) die Leiche zum Zwecke der Überführung an einen auswärtigen Bestattungsort zur 
früheren Einsargung freigegeben und innerhalb einer Frist von 24 Stunden überführt 
wird, 

c) die Leiche in einem privaten Krematorium verbrannt werden soll und sichergestellt 
ist, dass die Voraussetzungen des § 17 BestV vom Träger der Bestattungsanlage 
geprüft werden. 
 

§ 24 

Leichentransport 

 

Zur Beförderung von Leichen im Gemeindegebiet sind Leichenwagen zu benutzen. Die Beför-
derung der Leichen hat durch ein geeignetes Bestattungsunternehmen zu erfolgen. 

 

§ 25 

Leichenbesorgung 

 

Reinigen, Ankleiden und Einsargen der Leichen hat durch einen geeigneten Bestatter zu erfol-
gen. 

 

§ 26 

Friedhofs- und Bestattungspersonal 

 

(1) Die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Bestattung stehenden Verrichtungen auf dem 
gemeindlichen Friedhof werden von der Gemeinde hoheitlich ausgeführt, insbesondere 
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a) das Ausheben und Verfüllen des Grabes, 
b) das Versenken des Sarges  
c) die Beisetzung von Urnen, 
d) die Überführung des Sarges/der Urne von der Halle zur Grabstätte einschließlich der 

Stellung der Träger, 
e) die Ausgrabung und Umbettung (Exhumierung von Leichen und Gebeinen sowie Ur-

nen) einschließlich notwendiger Umsargungen, 
f) das Ausschmücken des Aufbahrungsraums und der Aussegnungshalle (Grundausstat-

tung mit Trauerschmuck). 
Die Gemeinde kann mit der Durchführung der hoheitlichen Tätigkeiten ein Bestattungsun-
ternehmen als Erfüllungsgehilfen beauftragen.  

 
(2) Auf Antrag kann die Gemeinde von der Inanspruchnahme der Ausschmückung nach 

Abs. 1f) befreien. 
 

§ 27 

Bestattung 

 

Bestattung im Sinne dieser Satzung ist die Erdbestattung von Leichen oder Leichenteilen sowie 
die Beisetzung von Aschenurnen unter der Erde bzw. in Urnenwandgräbern, Urnenstelen und 
Urnenbaumgräbern. Die Bestattung ist durchgeführt, wenn das Grab verfüllt oder die Urnenni-
sche / die Urnenstele / das Urnenbaumgrab geschlossen ist. 

 

§ 28 

Anzeigepflicht und Bestattungszeitpunkt 

 

(1) Bestattungen sind unverzüglich nach Eintritt des Todes der Gemeinde anzuzeigen; die er-
forderlichen Unterlagen sind vorzulegen. 
 

(2) Den Zeitpunkt der Bestattung setzt die Gemeinde im Benehmen mit den Hinterbliebenen, 
dem Bestattungsunternehmen und ggf. mit dem zuständigen Pfarramt fest. 

 

§ 29 

Ruhefrist 

 

Die Ruhefrist für Leichen und Aschereste Verstorbener wird auf 10 Jahre festgelegt. Die Ruhe-
frist beginnt am Tag der Bestattung. 

 

§ 30 

Exhumierung und Umbettung 

 

(1) Die Exhumierung und Umbettung von Leichen und Urnen bedarf unbeschadet sonstiger 
gesetzlicher Vorschriften der vorherigen Erlaubnis der Gemeinde. 
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(2) Soweit Exhumierungen von Leichen nicht vom Gericht oder einer Behörde angeordnet wer-

den, sollen sie nur in den Monaten Oktober bis März und zwar außerhalb der Besuchszeiten 
erfolgen. 

 
(3) Zur Exhumierung und Umbettung bedarf es eines Antrages des Grabnutzungsberechtigten. 

 
(4) Angehörige und Zuschauer dürfen der Exhumierung bzw. Umbettung nicht beiwohnen. 

 
(5) Im Übrigen gilt § 21 BestV. 

V. Schlussbestimmungen 

 

§ 31 

Ersatzvornahme 

 

(1) Der Friedhofsträger kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtun-
gen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. Diesen Anordnungen ist unverzüglich Folge 
zu leisten. 
 

(2) Werden die in dieser Satzung festgelegten Handlungspflichten nicht rechtzeitig erfüllt, kann 
die Gemeinde die Handlung auf Kosten des Pflichtigen vornehmen oder vornehmen lassen. 
Die Ersatzvornahme ist vorher schriftlich anzudrohen. Dabei ist eine angemessene Frist zu 
setzen. Ist der Aufenthaltsort des Pflichtigen nicht mehr zu ermitteln, so ersetzt die öffentli-
che Bekanntmachung die an den Pflichtigen adressierte schriftliche Androhung. Einer vor-
herigen Androhung und einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Pflichtige nicht erreich-
bar ist und die Ersatzvornahme zur Abwehr einer drohenden Gefahr notwendig ist. 

 

§ 32 

Haftungsausschluss 

 

Die Gemeinde übernimmt für die Beschädigungen, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung 
der Friedhofsanlagen entstehen und für Schäden, die durch Beauftragte dritter Personen verur-
sacht werden, keine Haftung. 

 

§ 33 

Zuwiderhandlungen 

 

Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 GO i. V. mit § 17 OwiG kann mit Geldbuße von mindestens 5,–Euro 
und höchstens 2500,– Euro belegt werden wer: 

a) den Vorschriften über den Benutzungszwang zuwiderhandelt, 

b) die erforderliche Erlaubnis der Gemeinde nicht einholt, 

c) die erstmalige Anlage, Pflege und Instandhaltung der Grabstätten nach den §§ 15 bis 20 
nicht satzungsgemäß vornimmt, 
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d) sich entgegen den Bestimmungen dieser Satzung nicht ruhig und der Würde des Ortes ent-
sprechend verhält oder  

e) die festgelegten Verbote missachtet. 

 

§ 34 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt eine Woche nach Bekanntmachung in Kraft. 

  

Gemeinde Gauting 

 

Ausgefertigt: 

Gauting, den xx.xx.xxx 

 

 

 

Dr. Brigitte Kössinger  

Erste Bürgermeisterin 

 
Ja 26  Nein 0   

 
 
   
0228 Strukturgutachten; Entscheidung zur Beschlussfassung Ö/0135/XV.WP 

 
Einführung und Sachvortrag: Erste Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger 
 
Es folgen weitere Ausführungen von Herrn Rohr, Fa. Bulwiengesa. 
Der PowerPoint ist der Niederschrift beigefügt. 
 
GRin Klinger spricht sich für den Beschlussvorschlag der Verwaltung mit nachfolgender Ände-
rung aus: 
„Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung bei künftigen Fragestellungen zur Ortsentwicklung 
das vorliegende Strukturgutachten als wesentliche Informationsquelle für die Aufbereitung von 
Sitzungsunterlagen des Gemeinderates und der Ausschüsse heranzuziehen.“ 
 
GRe Köhler, Deschler, Mc Fadden, Brucker, Dr. Sklarek sprechen sich lediglich für die Kennt-
nisnahme des Strukturgutachtens aus. Als Begründung wird u.a. angeführt, dass das Struktur-
gutachten ihres Erachtens nicht alle wesentlichen Teile, die für eine Entscheidungsgrundlage 
notwendig seien, enthalten.  
 
Herr Rohr informiert, dass mit dem Strukturgutachten der Handlungsbedarf aufgezeigt werden 
solle, um künftige Bedarfe an Wohnraum, Gewerbe, Schulen, Kindergärten etc. rechtzeitig de-
cken zu können. 
 
GR Berchtold bittet um Abstimmung der einzelnen Punkte. 
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Die 1. Bürgermeisterin weist darauf hin, dass Punkt 1 des Beschlussvorschlags der Verwaltung 
sich lediglich auf die Kenntnisnahme über die Beschlussvorlage beziehe und stellt diesen auf 
Bitte von GR Berchtold zur Abstimmung (Ergebnis s. nachfolgender Beschluss). 
 
Im Anschluss stellt die 1. Bürgermeisterin in nachfolgender Reihenfolge zur Abstimmung: 
1. geänderter Beschlussvorschlag der Verwaltung (gemäß Vorschlag CSU-Fraktion (s.o.)) 
2. Strukturgutachten zur Kenntnisnahme (gemäß Vorschlag der Fraktionen Bündnis 90/Die 

Grünen, FDP, MfG, SPD, 82131MiFü) 
 
Beschluss: 

 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von der Beschlussvorlage Ö 0135. 

Ja 26  Nein 0 

2. Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, bei künftigen Fragestellungen zur Siedlungs-
entwicklung das vorliegende Strukturgutachten als wesentliche Informationsquelle für die 
Aufbereitung von Sitzungsunterlagen des Gemeinderates und der Ausschüsse heranzuzie-
hen. 

Ja 10  Nein 16 

3. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom Strukturgutachten. 

Ja 26  Nein 0 
 

 
 
   
0229 Verschiedene öffentliche Angelegenheiten  

 
Sultanshöhe; Behinderung des Straßenverkehrs durch abgestelltes Boot 
GR Ebner teilt mit, dass am Fahrbahnrand ein Boot abgestellt sei.  
Er bittet um Prüfung auf Zulässigkeit. 
 
Buchendorfer Straße; hier: rechter Wiesenhang Richtung Buchendorf 
GR Ebner fragt nach, ob man den Eigentümer des Wiesenhangs darum bitten könne, dass er 
den Hang nochmals vor Wintereinbruch mähe, damit dieser bei ausreichend Schnee zum Ski-
fahren genutzt werden könne. 
 
Königswieser Straße; hier: unkenntliche Fahrradmarkierung 
GR Dr. Ilg bittet darum, die Fahrradmarkierung auf der Königswieser Straße zu erneuern. 
 
Königswieser Straße; hier: Bushalteschild Höhe Hausnummer 17 
GR Dr. Ilg bittet, das Bushalteschild zu entfernen, da die Bushaltestelle nicht mehr bedient wer-
de. 
 
Hauserstraße; hier: Fußgängerbedarfsampel 
GR Dr. Ilg fragt an, ob eine Fußgängerbedarfsampel eingerichtet werden könne. 
Die 1. Bürgermeisterin teilt mit, dass entsprechende Anträge in der Vergangenheit bereits abge-
lehnt wurden. 
 
Königswieser Straße; hier: Schild „Achtung Fahrbahnschäden“ 
GR Dr. Ilg teilt mit, dass das Schild am Anfang der Königswieser Straße entfernt werden könne, 
nachdem der Straßenbelag nunmehr ausgebessert wurde. 
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Bushaltestelle Campus, Birkenstraße 
GR Mc Fadden erkundigt sich nach dem Stand für die Aufstellung des Buswartehäuschens. 
Die 1. Bürgermeisterin teilt mit, dass das Buswartehäuschen von der Gemeinde bestellt und 
vom Zweckverband bezahlt werde. 
Anmerkung der Verwaltung: Nachdem vor Aufstellung des Häuschens ein Fundament gelegt 
werden muss, kann mit den Arbeiten erst im Frühjahr begonnen werden.  
 
Ortsteil Königswiesen 
GRin Köhler fragt nach, ob es möglich sei, in Königswiesen Richtung Gauting ein Buswartehäu-
schen aufzustellen. 
Die 1. Bürgermeisterin sagt die Prüfung zu.  
 

 

 
 
Gauting, den 14.12.2020 
 
 
 
 
Monika Rieckhoff    Dr. Brigitte Kössinger 
Schriftführung    Erste Bürgermeisterin 
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